
 

  

S 15 RJ 1621/02

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 5
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 15 RJ 1621/02
Datum 07.01.2004

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 RJ 152/04
Datum 26.10.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
MÃ¼nchen vom 7. Januar 2004 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist die Auszahlung der zu Gunsten der PfÃ¤ndungsglÃ¤ubigerin
abgetrennten RentenbetrÃ¤ge betreffend den Zeitraum vom 05.10.1999 bis
30.09.2000.

Der KlÃ¤ger bezieht von der Beklagten seit 01.01.1993 BerufsunfÃ¤higkeitsrente.
Wegen eines UnterhaltsrÃ¼ckstandes und laufender Unterhaltsforderungen von
434,00 DM wurde der Rentenanspruch mit PfÃ¤ndungs- und
Ã�berweisungsbeschluss vom 25.08.1997 gepfÃ¤ndet. Mit einem weiteren
Beschluss vom 14.04.1998 wurden wegen derselben Forderung AnsprÃ¼che des
KlÃ¤gers an seinen Arbeitgeber, die Fa. B. Bau- und Kamintechnik GmbH,
gepfÃ¤ndet und eine Zusammenrechnung der gepfÃ¤ndeten BezÃ¼ge angeordnet.
Die Beklagte trennte daraufhin â�� ausgehend von einem Arbeitseinkommen in
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HÃ¶he von 620,00 DM â�� mit Bescheid vom 04.09. 1998 monatlich 505,40 DM zu
Gunsten der GlÃ¤ubigerin ab.

Den hiergegen gerichteten Widerspruch des KlÃ¤gers wies die Beklagte am
29.04.1999 zurÃ¼ck, die dagegen erhobene Klage (Az.: S 6 RJ 991/99) wurde vom
Gericht wegen unbekannten Aufenthalts des KlÃ¤gers am 09.11.2001 ausgesetzt.

Laut Neufeststellungsbescheid vom 25.05.1999 belief sich der Abtrennungsbetrag
unter BerÃ¼cksichtigung eines Arbeitseinkommens in HÃ¶he von 630,00 DM ab
01.07.1999 auf 551,76 DM. In diesem Bescheid wurde der KlÃ¤ger auch auf seine
Mitteilungspflichten hinsichtlich der VerÃ¤nderung des Arbeitsentgelts hingewiesen.

Am 22.08.2000 teilte die Fa. B. Bau und Kamintechnik GmbH der Beklagten auf
Anfrage mit, dass der KlÃ¤ger dort seit 05.10. 1999 nicht mehr beschÃ¤ftigt sei.
Daraufhin stellte die Beklagte mit Ablauf des Monats September 2000 die
Abtrennung ein.

Am 16.04.2002 meldete sich der KlÃ¤ger bei der Beklagten, gab an, ohne festen
Wohnsitz zu sein, und beantragte die RÃ¼ckzahlung der zu Unrecht einbehaltenen
PfÃ¤ndungsbetrÃ¤ge ab BeschÃ¤ftigungsaufgabe. Daraufhin teilte die Beklagte
dem KlÃ¤ger am 14.05.2002 mit, die PfÃ¤ndung habe erst nach Mitteilung von der
BeschÃ¤ftigungsaufgabe am 22.08.2000 zum 01.10.2000 eingestellt werden
kÃ¶nnen.

Mit seinem Widerspruch vom 21.05.2002 machte der KlÃ¤ger geltend, die
Mitteilung Ã¼ber die BeschÃ¤ftigungsaufgabe sei per Datenaustausch auch an die
Beklagte gegangen. Sie habe keine rechtliche Handhabe, das Geld einzubehalten.
DemgegenÃ¼ber heiÃ�t es im Widerspruchsbescheid vom 20.08.2002, die Beklagte
habe mit befreiender Wirkung an die GlÃ¤ubigerin geleistet. Der KlÃ¤ger habe seine
Obliegenheit verletzt, die BeschÃ¤ftigungsaufgabe mitzuteilen.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 14.10.2002 Klage erhoben und die Meldung des
ehemaligen Arbeitgebers zur Sozialversicherung vorgelegt. Sein gleichzeitig
gestellter Antrag auf Prozesskostenhilfe ist mit Beschluss des Sozialgerichts vom
25.06.2003 abgelehnt, die Beschwerde hiergegen vom 5. Senat des Bayer.
Landessozialgerichts mangels Erfolgsaussicht mit Beschluss vom 19.09. 2003
zurÃ¼ckgewiesen worden.

Mit Gerichtsbescheid vom 07.01.2004 hat das Sozialgericht die Klage gegen den
Bescheid vom 14.05.2002 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20.08.2002
unter Bezugnahme auf die zutreffenden AusfÃ¼hrungen im Widerspruchsbescheid
abgewiesen. Der Ã�berweisungsbeschluss gelte, selbst wenn er zu Unrecht erlassen
sein sollte, zu Gunsten des VersicherungstrÃ¤gers dem Schuldner gegenÃ¼ber
solange als rechtsbestÃ¤ndig, bis er aufgehoben werde und die Aufhebung zur
Kenntnis des VersicherungstrÃ¤gers gelange.

Gegen den am 21.02.2004 zugestellten Gerichtsbescheid hat der KlÃ¤ger am 15.
MÃ¤rz 2004 Berufung eingelegt und vorgetragen, sein Arbeitgeber habe ihn nicht
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erst am 22.08.2000 bei der Beklagten als nicht mehr beschÃ¤ftigt gemeldet,
sondern bereits im Oktober 1999. Er beantrage daher, die Beklagte zu verurteilen,
die an seine geschiedene Frau durch Abtrennung zu Unrecht ausbezahlten BetrÃ¤ge
an ihn zurÃ¼ckzuerstatten.

Sein gleichzeitig gestellter Antrag auf Prozesskostenhilfe ist mit Beschluss vom
10.08.2004 mangels Erfolgsaussicht abgelehnt worden.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�, den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
MÃ¼nchen vom 07.01. 2004 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, die in der
Zeit vom 05.10.1999 bis 30.09.2000 einbehaltenen AbtrennungsbetrÃ¤ge an ihn
auszuzahlen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des
Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 07.01.2004 zurÃ¼ckzuweisen.

Auf den Inhalt der Beklagtenakten, der Akten des Sozialgerichts MÃ¼nchen sowie
der Berufungsakten wird Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Streitgegenstand ist der Bescheid vom 14.05.2002 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 20.08.2002. Er ist nicht Gegenstand des anhÃ¤ngigen
Klageverfahrens gegen den Bescheid vom 04.09.1998 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 29.04.1999, das unter dem Az.: S 6 RJ 991/99 beim
Sozialgericht MÃ¼nchen anhÃ¤ngig ist. Auf Grund verÃ¤nderter Tatsachen â��
Aufgabe der BerufstÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers â�� ist nicht dieselbe Rechtsfrage
strittig, so dass Â§ 96 SGG nicht einschlÃ¤gig ist.

Die statthafte, form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig, erweist sich
jedoch als unbegrÃ¼ndet. Der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
07.01.2004 ist nicht zu beanstanden. Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf
Auszahlung der im strittigen Zeitraum abgetrennten RentenbetrÃ¤ge.

Sein Begehren kann der KlÃ¤ger im Wege der unechten Leistungsklage geltend
machen, nachdem er behauptet, dass er Anspruch auf die gesamte RentenhÃ¶he
habe und deswegen durch die ablehnenden Bescheide vom 14.05.2002 und
20.08.2002 beschwert sei.

Der unstreitig bestehende Anspruch des KlÃ¤gers auf Berufsun- fÃ¤higkeitsrente ist
in der strittigen Zeit vom 05.10.1999 bis 30.09.2000 durch ErfÃ¼llung im Sinne des 
Â§ 362 BGB erloschen. Den Abtrennungsbetrag in HÃ¶he von 551,76 DM hat die
Beklagte mit befreiender Wirkung an die geschiedene Ehefrau des KlÃ¤gers bezahlt,
weil dieser ein Pfandrecht an der Forderung des KlÃ¤gers gegenÃ¼ber der
Beklagten zustand. Setzt die Leistung an einen Dritten zum Zweck der ErfÃ¼llung
nach bÃ¼rgerlichem Recht wirksame ErklÃ¤rungen des Schuldners voraus, so
ersetzt die im PfÃ¤ndungs- und Ã�berweisungsbeschluss enthaltene Ã�berweisung
die fÃ¶rmlichen ErklÃ¤rungen des Schuldners, von denen die Berechtigung zur
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Einziehung der Forderung abhÃ¤ngig ist (Â§ 836 Abs.1 ZPO).

Zwar ergab sich der Abtrennungsbetrag nur unter BerÃ¼cksichtigung der
zusÃ¤tzlichen Forderung des KlÃ¤gers gegenÃ¼ber seinem Arbeitgeber, der Fa. B.
Bau und Kamintechnik GmbH, die gleichzeitig gepfÃ¤ndet war, im strittigen
Zeitraum aber nicht mehr bestand. Damit war die PfÃ¤ndung dieser Forderung
gegenstandslos (Thomas-Putzo, ZPO, Kommentar, 24. Auflage, Â§ 829 Rdz.27). Ab
05.10.1999 errechnete sich also kein abtrennbarer Betrag. FÃ¼r diesen Fall
bestimmt Â§ 836 Abs.2 ZPO, dass der Ã�berweisungsbeschluss, auch wenn er mit
Unrecht erlassen ist, zu Gunsten des Drittschuldners dem Schuldner gegenÃ¼ber so
lange als rechtsbestÃ¤ndig gilt, bis er aufgehoben wird und die Aufhebung zur
Kenntnis des Drittschuldners gelangt. WÃ¤re also die Ã�berweisung der Forderung
des KlÃ¤gers an seinen Arbeitgeber von vornherein unwirksam gewesen, oder
zwischenzeitlich aufgehoben worden, hÃ¤tte die Beklagte dennoch mit befreiender
Wirkung an die GlÃ¤ubigerin des PfÃ¤ndungs- und Ã�berweisungsbeschlusses
leisten kÃ¶nnen, so lange sie davon keine Kenntnis hatte. Um so mehr muss dies
fÃ¼r den Fall gelten, dass der PfÃ¤ndungs- und Ã�berweisungsbeschluss erst durch
eine Ã�nderung der tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse seine Wirksamkeit einbÃ¼Ã�t.
Dass sich Wirksamkeit, Inhalt und Umfang der PfÃ¤ndung im Hinblick auf Â§ 54
Abs.3 SGB 1 nach den Â§Â§ 828 ff. ZPO richten, hat das Bundessozialgericht bereits
klargestellt (SozR 1200 Â§ 54 Nrn.5 und 6).

Soweit der KlÃ¤ger behauptet, die Fa. B. Bau und Kamintechnik GmbH habe ihn
nicht erst am 22.08.2000 bei der Beklagten als nicht mehr beschÃ¤ftigt gemeldet,
sondern bereits im Oktober 1999, so hat er hierfÃ¼r keinen Beweis angetreten. Aus
den vorliegenden Akten der Beklagten ergibt sich vielmehr, dass diese erst durch
ihren eigenen Anruf vom 22.08.2000 beim Arbeitgeber ermittelt hat, dass der
KlÃ¤ger dort seit 05.10.1999 nicht mehr beschÃ¤ftigt war.

Zweifellos traf die Beklagte im Hinblick auf die Â§Â§ 14 und 17 SGB I die
Verpflichtung, den Bestand und die HÃ¶he der Forderung des KlÃ¤gers gegenÃ¼ber
seinem Arbeitgeber zu Ã¼berprÃ¼fen. Dies insbesondere deshalb, weil es der
Beklagten oblag, den PfÃ¤ndungsbetrag selbst zu errechnen. FrÃ¼here
Ermittlungen (vor dem 22.08.2000) waren der Beklagten jedoch dadurch erschwert,
dass sich ihre Akten seit Klageerhebung gegen den Widerspruchsbescheid vom
29.04.1999 beim Sozialgericht befanden und mehrmalige Ladungen des KlÃ¤gers
zur mÃ¼ndlichen Verhandlung bzw. zum ErÃ¶rterungstermin erfolglos geblieben
sind. Aus dem Umstand, dass der KlÃ¤ger unbekannten Aufenthalts war, musste
nicht geschlossen werden, das er Ã¼ber kein Arbeitseinkommen mehr verfÃ¼gte.

Ihre fehlende Kenntnis von der Unwirksamkeit der PfÃ¤ndung ist der Beklagten
umso weniger zurechenbar, als der KlÃ¤ger seine Mitwirkungspflicht verletzt hat.
Zuletzt war er mit Neufeststellungsbescheid vom 25.05.1999 darauf hingewiesen
worden, Ã�nderungen seines Arbeitseinkommens unverzÃ¼glich mitzuteilen. Der
KlÃ¤ger bestreitet nicht, eine derartige Mitteilung unterlassen zu haben.

Soweit er darauf hinweist, sein ehemaliger Arbeitgeber habe ihn ordnungsgemÃ¤Ã�
abgemeldet, ist dagegen einzuwenden, dass diese Meldung gemÃ¤Ã� Â§ 28a SGB
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IV der zustÃ¤ndigen Einzugsstelle, also der Krankenversicherung, erteilt worden ist.
Nachdem der KlÃ¤ger lediglich eine geringfÃ¼gige BeschÃ¤ftigung im Sinne des Â§
8 SGB IV ausgeÃ¼bt hat, bestand keine Verpflichtung, der Beklagten als
RentenversicherungstrÃ¤ger Meldung zu erstatten. GemÃ¤Ã� Â§ 5 Abs.2 Ziffer 1
SGB VI sind Personen, die eine geringfÃ¼gige BeschÃ¤ftigung ausÃ¼ben, in dieser
BeschÃ¤ftigung versicherungsfrei. Die Kenntnis der Einzugsstelle von der
Beendigung des BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses bei der Fa. B. Bau und
Kamintechnik GmbH ist der Beklagten daher nicht zurechenbar.

Aus diesen GrÃ¼nden war die Berufung als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen, sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 04.01.2005

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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